
Hygienekonzept für Gesellschaftsjagden im 
 
……………………………………………………… Name des Jagdbezirkes 

Hygieneregeln:  

 
− Es gelten die allgemeingültigen Abstands- und Hygienevorschriften.  

 
− Bei Corona-typischen Symptomen (z.B. Fieber, Husten) zu Hause 

bleiben, keine Teilnahme an der Jagd möglich! Gleiches gilt, wenn Sie 
Kontakt zu nachweislich durch das Corona-Virus infizierten Personen 
hatten.  

 
− Mindestens 1,5 m Schutzabstand zu anderen halten! Mund-Nasenschutz 

ist während der Ansprache des Jagdleiters zu tragen und mitzubringen. Sollte 
der Abstand nicht eingehalten werden, gilt grundsätzlich Maskenpflicht 
während der gesamten Teilnahme an dieser Drückjagd. 

 
− Das Aufbrechen von erlegten Wild soll nur mit sauberen 

Einmalhandschuhen erfolgen, kann beim Bergen der Mindestabstand von 1,5 
m nicht eingehalten werden, ist ein Mund-Nasen-Bedeckung ebenfalls zu 
tragen. 

 
− Menschenansammlungen meiden, die Kontaktverfolgung muss 

sichergestellt sein. Dafür werden Ihre Kontaktdaten gemäß der örtlich 
geltenden Corona-VO erfasst, soweit man sich nicht näher kennt. 

 
− Fahren Sie bitte in dem Fahrzeug, das Sie zur Anreise genutzt haben, zu dem 

Ihnen zugewiesenen Stand.  

 
− Nicht die Hände geben, alternative Begrüßungsrituale anwenden.  

 
− Bei Unterschreiten des Schutzabstandes von 1,5 m ist in jedem Fall eine 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Sie ist von jedem Jagdgast selbst 
mitzubringen.  

 
− In die Armbeuge oder Taschentuch husten und niesen, nicht in die Hand.  

 
− Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen.  

 


